
Zu 1.1.1: 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
Stellungnahme vom 26.02.2014: 
„Maßgeblich für die raumordnerische Beurteilung sind die Festlegungen des Regionalplans 
Mittelhessen 2010 (RPM 2010). Nach dem RPM 2010 liegt das Plangebiet innerhalb eines 
„Vorranggebietes (VRG) Siedlung Planung“. Diese Flächen umfassen die zentralörtlichen 
Standorte für notwendige neue Wohnbauflächen, gemischte Bauflächen, kleinere gewerbliche 
Bauflächen, Sonderbauflächen, Flächen für den Gemeinbedarf sowie die für diese Flächen aus 
städtebaulicher Sicht notwendigen ergänzenden Grünflächen (vgl. Plansatz 5.2-1 [Z] RPM 
2010) 
Innerhalb dieser Bereiche soll die Siedlungsentwicklung stattfinden (vgl. Plansatz 5.2-2 [G] 
RPM 2010). 
Desweiteren ist gemäß Ziel 5.2-5 des RPM 2010 vor der Ausweisung neuer Siedlungsflächen 
der Bedarf vorrangig in den „VRG Siedlung Bestand“ durch Nachverdichtung und Umnutzung 
von bereits bebauten Flächen zu decken. Dazu sind die vorhandenen Flächenreserven in Be-
bauungsplänen (§30 BauGB) und in den „unbeplanten Innenbereichen“ (§ 34 BauGB) darzu-
stellen sowie ihre Verfügbarkeit und Entwicklungsfähigkeit aufzuzeigen. Die Nachweispflicht 
dient dazu, dem für die Siedlungsentwicklung wichtigen Prinzip „Innenentwicklung vor Außen-
entwicklung“ Rechnung zu tragen. Die Stadt Wetzlar hat sich bereits seit 2009 intensiv mit 
diesem raumordnerischen Ziel auseinandergesetzt und ein Baulückenkataster erstellt und auch 
infolge dessen verschiedene Nachverdichtungsmaßnahmen umgesetzt. In der Begründung 
wird nachvollziehbar die Notwendigkeit der Inanspruchnahme der Planfläche dargelegt. 

Bezüglich der Sonderbaufläche für den großflächigen Einzelhandel fand im Vorfeld der Plan-
vorlage eine Abstimmung bzgl. der regionalplanerischen Ziele statt. Die nun vorliegende Pla-
nung entspricht dem Abstimmungsergebnis.“  

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 

60. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Schattenlänge“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

STELLUNGNAHME: 1.1 RP Gießen, Schreiben vom 06.11.2017 

1.1.1



Zu 1.1.2: 
Der Anregung wird nicht gefolgt. 
Nach Rücksprache mit dem RP Gießen, Dezernat 31, Bereich 
Bauleitplanung, ist von einer Vereinbarkeit der Festsetzungen des 
Bebauungsplans für das geplante Regenrückhaltebecken mit der Darstellung 
von „landwirtschaftlichen Flächen“ im Flächennutzungsplan auszugehen, 
sofern eine naturnahe Gestaltung des Beckens erfolgt. Das 
Entwicklungsgebot gem. § 8 Abs. 2 S. 1 BauGB wird daher eingehalten. Eine 
Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich des geplanten 
Regenrückhaltebeckens soll dementsprechend nicht erfolgen. Derzeit werden 
Regenrückhaltebecken im Flächennutzungsplan der Stadt Wetzlar generell 
nicht dargestellt. Eine Bestandsaufnahme von Regenrückhaltebecken und 
verwandten technischen Bauwerken sowie die Möglichkeiten der 
Darstellungen von Regenrückhaltebecken sind ggf. im Rahmen einer 
Aktualisierung des Flächennutzungsplanes der Stadt Wetzlar eingehender zu 
untersuchen. Im Übrigen erfolgt die Sicherung der Ableitung des 
Regenwassers und der erforderlichen Regenrückhaltebecken auf Ebene der 
Bebauungsplanung. 

Zu 1.1.3: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Anregungen betreffen die Begründung zum Bebauungsplan. Die 
Empfehlung zur Festlegung bodenschützender Maßnahmen in Kaufverträgen 
wird im Rahmen der Ausgestaltung von Grundstückskaufverträgen eruiert. 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein Handlungsbedarf.

1.1.3

1.1.2



Zu 1.1.4: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen 
Sie werden an das zuständige Fachamt weitergeleitet. 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein Handlungsbedarf. 

1.1.4



Zu 1.1.5: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Stellungnahme vom 26.02.2014: 
„Unter Hinweis auf das Ergebnis der Besprechung am 31.03.2005 (Teilnehmer Herr 
Meisinger) werden aus Sicht der Belangungswahrung Landwirtschaft keine Bedenken 
erhoben.“ 

Aus der Stellungnahme vom 26.02.2014 ergeben sich keine Bedenken gegen 
die vorliegende Planung (s. Vermerk nächste Seite) 

1.1.5





Zu 1.2.1: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und den Anregungen teilweise gefolgt. 
Stellungnahme vom 13.01.2014: 
„Eine Aussage zu den Aussagen des Regionalplans fehlt: ‚Vor Ausweisung neuer 
Siedlungsflächen durch die Gemeinden ist der Bedarf an Siedlungsflächen vorrangig 
in den Vorranggebieten Siedlung Bestand durch Verdichtung der Bebauung 
(Nachverdichtung) und durch Umnutzung von bereits bebauten Flächen zu decken. 
Dazu sind die vorhandenen Flächenreserven in Bebauungsplänen (§ 30 BauGB) und 
in den „unbeplanten Innenbereichen (§ 34 BauGB) darzustellen sowie ihre 
Verfügbarkeit und Entwicklungsfähigkeit aufzuzeigen. Dieser Nachweis ist durch die 
planende Gemeinde auch bei Flächeninanspruchnahme innerhalb der 
Vorranggebiete Siedlung Planung zu erbringen. Die Wiedernutzung und 
städtebauliche Integration von ehemals militärisch genutzten Flächen innerhalb und 
am Rand der Ortslagen hat Vorrang vor neuen Siedlungsflächen. Bei der Ausweisung 
neuer Siedlungsflächen sind städtebauliche, denkmal- und landespflegerische, 
landwirtschaftliche sowie umwelt- und naturschutzfachliche Belange zu 
berücksichtigen‘ Ein Abgleich des Bedarfs mit den Baulücken in den Ortsteilen 
Münchholzhausen und Dutenhofen ist wünschenswert, ebenso wie das kritische 
Hinterfragen von 315 Bewerbungen, die keinerlei Verbindlichkeiten beinhalten, 
sondern einen unverbindlichen Wunsch darstellen.“ 
Die Planung ist grundsätzlich mit den Zielen und Grundsätzen des Regionalplans 
Mittelhessen 2010 vereinbar (s. Punkt 1.1.1. die Stellungnahme der Oberen Landes-
planungsbehörde). Mit der 60. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen lediglich 
ca. 0,5 ha landwirtschaftliche Fläche zusätzlich in Wohnbaufläche geändert werden. 
Die Entscheidung über die Darstellung von Wohnbauflächen und gemischten Bauflä-
chen für eine Ortsarrondierung ist daher auf Ebene des Flächennutzungsplanes im 
Wesentlichen bereits erfolgt. Es wurde ungeachtet dessen ein Abschnitt zu den 
durchgeführten Maßnahmen der Innenentwicklung und Nachverdichtung in die 
Begründung aufgenommen. Dieser wird nun mit Blick auf konkrete Maßnahmen 
ergänzt. 
Die übrigen Anregungen betreffen die Begründung zum Bebauungsplan. Auf Ebene 
der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 
Zu 1.2.2: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Anregungen betreffen die Begründung zum Bebauungsplan. 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf. 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 

60. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Schattenlänge“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

STELLUNGNAHME: 1.2 Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises - Abteilung für 
den ländlichen Raum, Schreiben vom 23.10.2017 

1.2.1

1.2.2



Zu 1.2.3: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Mit der 60. Änderung des Flächennutzungsplanes sollen lediglich ca. 0,5 ha 
landwirtschaftliche Fläche zusätzlich in Wohnbaufläche geändert werden. Die 
Entscheidung über die Darstellung von Wohnbauflächen für eine Ortsarron-
dierung auf Ebene des Flächennutzungsplanes ist im Wesentlichen bereits 
erfolgt. Die Planung steht zudem im Einklang mit der Festlegung eines Vor-
ranggebietes Siedlung Bestand im Regionalplan Mittelhessen 2010. Ziel der 
Bauleitplanung ist, unter Berücksichtigung der Wohnbedürfnisse der Bevölke-
rung, insbesondere auch von Familien mit mehreren Kindern, die dringend 
benötigte Schaffung neuer Baugrundstücke für Ein- und Zweifamilienhäuser 
im Bereich „Schattenlänge“ auf Grundlage der von der Stadtverordnetenver-
sammlung im Juli 2013 beschlossenen Siedlungspotenzialanalyse sowie des 
im November 2004 beschlossenen Entwicklungskonzepts für die Ortsteile 
Münchholzhausen/Dutenhofen (Entwicklungskonzepte im Sinne des § 1 Abs. 
6 Nr. 11 BauGB). Eine Umsetzung der Planung ohne Inanspruchnahme 
landwirtschaftlicher Nutzfläche ist nicht möglich. 

1.2.3



Zu 1.3.1: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die pauschale Aussage, dass die vorgenommene Bewertung des Plangebietes im Umweltbericht zum 
Flächennutzungsplan „falsch“ sei, kann nicht nachvollzogen werden. Umweltbelange werden im 
Rahmen der Umweltprüfung zum Flächennutzungsplan im Sinne einer überschlägigen Vorabschätzung 
ermittelt und bewertet. Planbedingte erhebliche Umweltauswirkungen ergeben sich aus den 
Festsetzungen der aus dem Flächennutzungsplan entwickelten Bebauungspläne. Das Eintreten 
artenschutzrechtlicher Verbotsbestände wird insbesondere für Rebhuhn und Feldlerche angenommen, 
für die die landwirtschaftlichen Flächen Lebensraum bieten und deren Vorkommen nachgewiesen ist. Im 
Zuge der verbindlichen Bauleitplanung ist daher auch für die größtenteils im Flächennutzungsplan 
bereits als Bauflächen dargestellten Gebiete eine Artenschutzprüfung durchzuführen und zu klären, wo 
und in welcher Form geeignete vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen im Umfeld des Plangebietes 
durchgeführt werden können. Aufgrund des Anspruchsprofils der Arten mit jährlich wechselnden 
Brutstandorten und der grundsätzlichen Eignung der Landschaft um Münchholzhausen als Lebensraum 
für Feldlerche und Rebhuhn ist jedoch sicher davon auszugehen, dass das Vorhaben mit den 
artenschutzrechtlichen Bestimmungen vereinbar ist. Zu keinem Zeitpunkt war beabsichtigt, 
artenschutzrechtlich gebotene Maßnahmen durch Ökopunkte zu ersetzen. 

Zu 1.3.2: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Planung ist grundsätzlich mit den Zielen und Grundsätzen des Regionalplans Mittelhessen 2010 
vereinbar (s. Punkt 1.1.1. die Stellungnahme der Oberen Landesplanungsbehörde). Die Aussage, dass 
der Regionalplan Vorgaben zu Grundstücksgrößen trifft, ist nicht korrekt. Zielvorgaben bestehen 
hingegen zur Wohneinheitendichte, die in einzelnen Bebauungsplänen angehoben oder abgesenkt 
werden kann, solange die Veränderung des Dichtewertes in einem städtebaulich vertretbaren Rahmen 
und in Anpassung an die vorhandene Siedlungsstruktur verläuft (s. Ziel 5-2-7). Bezüglich der 
vorgesehenen Größen für die geplanten Wohnbaugrundstücke ist anzumerken, dass diese für Ein- und 
Zweifamilienwohnhäuser bedarfsgerecht und im Sinne eines sparsamen Umgangs mit Grund und 
Boden im Durchschnitt deutlich geringer ausfallen, als die Grundstücksgrößen der benachbarten 
Wohngrundstücke im Ortsteil Münchholzhausen. In dem geplanten Mischgebiet ist darüber hinaus auch 
die Errichtung von verdichteterer Bebauung in Form von Mehrfamilienhäusern möglich. Dem Einwand 
kann insgesamt daher nicht gefolgt werden. 

Zu 1.3.3: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Gem. §1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB sind bei der Aufstellung von Bauleitplänen u. a. die Belange der Wirtschaft

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 

60. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Schattenlänge“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

STELLUNGNAHME: 1.3 Botanische Vereinigung für den Naturschutz in Hessen 
e. V., 
Schreiben vom 01.11.2017 

1.3.1

1.3.2

1.3.3



[…] im Interesse einer verbrauchernahen Versorgung der Bevölkerung zu berücksichtigen. Mit der 
Planung soll dementsprechend ein Beitrag zur Verbesserung der mangelhaften Grundversorgung im 
Ortsteil Münchholzhausengeleistet werden. 

Als zentraler Grundsatz der Raumordnung gilt, dass die verbrauchnerahe Versorgung unter der 
Zielsetzung räumlich ausgeglichener Versorgungsstrukturen, insbesondere einer wohnungsnahen (d. h. 
auch fußläufig erreichbaren) Grundversorgung - in zumutbarer Erreichbarkeit auch für in ihrer Mobilität 
eingeschränkte Bevölkerungsgruppen möglichst erhalten bleiben muss. Dies gilt insbesondere für die 
ortsteilbezogene Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs. Einen solchen Beitrag zur 
Grundversorgung kann weder allein der vorhandene Bäckerladen noch der Globusmarkt am östlichen 
Ortsrand von Dutenhofen entfalten. Letzterer befindet sich ca. 2 km vom östlichen Ortsrand 
Münchholzhausen entfernt. Der Globusmarkt liegt damit weit außerhalb des Einzugsbereichs von 
Münchholzhausen, legt man gängige fußläufige Entfernungen von 500 m bis max. 1.000 m zwischen 
Wohn- und Einkaufsort zu Grunde. 
Der Verweis auf Kap. 4.4 (s. 38) des Regionalplan Mittelhessen 2010 zum Thema der interkommunalen 
Kooperation erschließt sich in diesem Kontext nicht. 



Zu 1.4.1: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Anregungen betreffen den Umweltbericht des Bebauungsplanes und 
werden im Rahmen der Abwägung zum Bebauungsplan eruiert. Auf Ebene 
der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein Handlungsbedarf.  

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 

60. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Schattenlänge“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

STELLUNGNAHME: 1.4 Kreisausschuss des Lahn-Dill-Kreises - FD Wasser- und 
Bodenschutz, Schreiben vom 23.10.2017

1.4.1



Zu 1.4.2: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Stellungnahme vom 11.02.2014: 
„Das Plangebiet liegt in keinem festgesetzten Überschwemmungsgebiet. Sonstige 
Gewässer sind nicht unmittelbar berührt. 
Es muss sichergestellt sein, dass bei der geplanten Baugebietserweiterung kein 
Mehrabfluss von Oberflächenwasser gegenüber dem derzeitigen Bestand und somit 
keine Abflußverschärfung in den anschließenden Gewässern eintritt. Dazu sind 
geeignete und ausreichend groß bemessene Rückhalteeinrichtungen für das 
anfallende Niederschlagswasser einzubauen. Im Rahmen der Fachplanung sind 
entsprechende Nachweise zu führen.“ 

Der Anregung wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung durch die 
Festsetzung von entsprechenden Regenrückhaltebecken gefolgt.  
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein weiterergehender 
Handlungsbedarf. 

1.4.2



Zu 1.5.1.: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Der Anregung wird im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung bzw. der 
Fachplanung zu den geplanten Regenrückhaltebecken gefolgt. 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein weiterergehender 
Handlungsbedarf. 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 

60. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Schattenlänge“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

STELLUNGNAHME: 1.5 Wasserverband Kleebach, Schreiben vom 30.10.2017 

1.5.1



Zu 1.5.2.: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Bitte um Beteiligung im Rahmen der Entwässerungsplanung wird dem 
zuständigen Fachamt übermittelt. 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein weiterergehender 
Handlungsbedarf. 

1.5.2







Zu 1.6.1.: 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Die Sicherung von Flächen für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen 
erfolgt im Rahmen der Bebauungsplanung entsprechend den Ausführungen 
im Umweltbericht zum Bebauungsplan. Dabei soll nach derzeitigem Pla-
nungsstand der erforderliche Ausgleich über das Ökokonto der Stadt Wetzlar 
auf bereits geplanten und genehmigten Flächen in der Lahnaue zwischen 
Niedergirmes und Garbenheim (Garbenheimer Aue) durchgeführt werden. 
Die Festsetzung von weiteren Teilgeltungsbereichen zur Sicherung von Aus-
gleichsflächen ist im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung nicht vorgese-
hen. 
Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht kein weiterergehender 
Handlungsbedarf. 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 

60. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Schattenlänge“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

STELLUNGNAHME: 1.6 PLEdoc GmbH, Schreiben vom 24.10.2017 

1.6.1







Zu 1.7.1.: 
Der Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Bauleitplanung der Stadt Wetzlar 

60. Änderung des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Schattenlänge“ 
Abwägung der eingegangenen Stellungnahmen im Verfahren gem. § 4 Abs. 2 BauGB 

STELLUNGNAHME: 1.7 Unitymedia, Schreiben vom 01.11.2017 

1.7.1




